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Lehrveranstaltung: Allgemeines Steuerrecht 
Dozent: Dipl. Finanzwirt Peter Gassen, StB RA WP 
Zeit und Ort: Montag,  07:30 – 09:00, GER/037 
Art:  Wahlpflichtveranstaltung im Modul Wirtschaft 

und Steuern (WR-WF-1) 
Beginn: 20. Oktober 2014 
Zielgruppe: 2. Fachsemester, Master-Studiengang Wirt-

schaftsrecht 
Vorkenntnisse:  Einkommensteuerrecht, Teilbereiche des Bilanz-

steuerrechts, Grundkenntnisse des Öffentlichen 
Rechts, insbesondere Verfahrens-, Verfassungs- 
und Europarecht, sowie Zivil-, insbesondere Ge-
sellschaftsrechts 
Tipke/Lang, Steuerrecht, 21. Aufl. 2013, §§ 2-4, 
6-7, 20-22.; Grashoff/Kleinmanns, Steuerrecht 
2014 (2015), 10. (11.). Aufl. 2014 (2015), 1. Kapi-
tel, 1. und 3. Abschnitt; 3. Kapitel, 1. und 2. Ab-
schnitt 

 
Inhalt: Der Schwerpunkt der Lehrveranstaltung liegt in der Vermittlung 
der Systematik Abgabenordnung als wichtigster Transferpunkt zwischen 
wissenschaftlicher und praxisorientierter Arbeit. Aufbauend auf das Ver-
waltungsverfahrens- und Einkommensteuerrecht wird dabei von den 
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Grundlagen im Verfassungs- und Europarecht in das steuerliche Verfah-
rensrecht der AO und FGO eingeführt. Abgerundet wird der Stoff durch 
einen Einblick in das in der Praxis wichtige Gemeinnützigkeitsrecht, das 
seine wesentlichen Regelungen in der AO begründet. Gleichzeitig wer-
den die neuen gesetzlichen Änderungen und die aktuelle Rechtspre-
chung und Verwaltungsmeinung jeweils berücksichtigt. 
 
Literaturhinweise: Klein, AO, 12. A. 2014 („orange Reihe“); König, AO, 
3. A. 2014 („blaue Reihe“); Balmes u.a., AO und FGO, 20. A. 2011; Grä-
ber u.a., FGO, 7. A. 2010 („orange Reihe“); Kühn u.a., AO und FGO, 20. 
A. 2011 
Großkommentare (Loseblatt): Tipke/Kruse, AO; Tipke/Kruse, FGO; Hüb-
schmann u.a., AO und FGO; Beermann/Gosch, AO und FGO, Schwarz, 
AO 
 

 

Lehrveranstaltung: Einführung in das Steuerstrafrecht 
Dozent: Prof. Dr. Markus Jäger  

Zeit und Ort: FR, 09.01.2015, 13:00 – 18:10 Uhr,  GER/037 

  SA, 10.01.2015, 09:20 – 16:20 Uhr,  GER/037 

  FR, 23.01.2015, 13:00 – 18:10 Uhr, GER/037 

  SA, 24.01.2015, 11:10 – 16:20 Uhr, GER/037 

Art: Wahlpflichtmodul im Schwerpunkt WR-WF-1 
Zielgruppe: 1. Fachsemester, Master-Studiengang Wirt-

schaftsrecht 
Vorkenntnisse: Vertiefte Kenntnisse im Zivilrecht, insbesondere 

im Handels- und Gesellschaftsrecht, erforderlich. 
 
Inhalt: Die Vorlesung vermittelt die Grundzüge des Steuerstrafrechts 
einschließlich der zum Verständnis des Steuerstrafrechts erforderlichen 
Grundlagen des Steuerrechts und der Bezüge zum Strafrecht und Straf-
prozessrecht. Zudem wird ein Überblick über die aktuelle Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs zum Steuerstrafrecht gegeben. 
Literatur: Aktuelle Gesetze zum Strafrecht und Steuerrecht (mindestens 
StGB, StPO, AO, EStG, UStG); weitere Literaturhinweise werden in der 
Vorlesung gegeben. 

Sonstige Hinweise: Die Vorlesung schließt an die Veranstaltung „Ein-
führung Kartellrecht“ im Bachelor-Studiengang an. Fundierte Kenntnisse 
des Kartellrechts sind für den Schwerpunkbereich „Regulierte Märkte“ 
unerlässlich, da die wettbewerbsfördernde Regulierung der Netzinfra-
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strukturen in wesentlichen Aussagen auf kartellrechtlichen Grundsätzen 
beruht. Im Sommersemester 2015 schließt sich eine Vertiefungsveran-
staltung an. 
 

 

Lehrveranstaltung: Seminar Vertragsmanagement im Großanla-
genbau 

Dozent: Frau Dr. Kiene  

Zeit und Ort: 06.11.2014, 14:00 – 15:30 Uhr, GER/049 

Art: Wahlpflichtveranstaltung im Modul WR-WF-1 

Zielgruppe:  1. Fachsemester, Master-Studiengang Wirt-
schaftsrecht 

 
Inhalt: Sind Sie interessiert an der Tätigkeit eines Unternehmensjuristen?  
Projektarbeit, Beratung verschiedener Berufsgruppen in verschiedenen 
Rechtsgebieten und Internationalität – sind die prägendsten Stichworte 
unserer Arbeit.  
In dem Seminar konzentrieren wir uns auf die vertraglichen Aspekte. Das 
Wissen, welches Sie hier erwerben können, ist anwendbar auf jedes 
Maschinen- und Anlagenbauunternehmen und übertragbar auf viele an-
dere projektorientierte Unternehmen.  
 
Sonstiges: Das Seminar wird während der Vorlesungszeit des WS 
2014/2015 durchgeführt. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt auf 12. 
Die 1. Veranstaltung findet am 06.11.2014, 14:00 – 15:30 Uhr an der TU 
statt (GER/049). In diesem 1. Block sollen Sie einen Überblick über die 
Tätigkeit der Rechtsabteilung eines Anlagenbauers und damit den Inhalt 
des Seminars erhalten. Außerdem werden die Seminarthemen vorge-
stellt, so dass Sie am Ende dieses 1. Blockes die Auswahl eines Semin-
arthemas treffen können. Alle weiteren Seminare finden von 17:30 bis 
20:00 Uhr bei der Linde Engineering Dresden GmbH in der Bodenbacher 
Str. 80 an folgenden Terminen statt:  

20.11.2014 
27.11.2014 
04.12.2014 
15.01.2015 
22.01.2015 
05.02.2015 
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Eine erfolgreiche Seminarteilnahme setzt neben der Abgabe der Semi-
nararbeit (15 Seiten – siehe "Merkblatt für die Erstellung von Seminarar-
beiten"), das Vortragen der Seminararbeit sowie die Teilnahme am ge-
samten Seminar voraus. Die Teilnahme an den Diskussionen ist Teil der 
Seminarleistung. Bei vorheriger Anmeldung wird eine Betreuung der 
Seminararbeit im Anschluss an ein Seminar angeboten.  
 
Seminarthemen: 

1. 
Bei Verträgen mit großem finanziellem Aufwand werden oft Sicherheiten so-
wohl von Seiten des Unternehmers als auch von Seiten des Auftraggebers ge-
fordert. Setzen Sie sich mit Bankbürgschaft, Bankgarantie und Patronatserklä-
rung auseinander: was sind die rechtlichen und wirtschaftlichen Vor- und Nach-
teile für Unternehmer bzw. Auftraggeber jeweils als Begünstigte oder als 
Schuldner.  
 
2. 
Entwickeln Sie eine Klausel zur Terminhaftungsbegrenzung aus Sicht des Anla-
genbauers basierend auf einem Vergleich verschiedener internationaler Stan-
dardverträge wie z.B. ORGALIME, UNCITRAL, NEC, ICC, FIDIC, IChem. 
 
3.  
Ist es aus Sicht des Unternehmers sinnvoll Fälle Höherer Gewalt (Force Majeu-
re) vertraglich zu definieren? Entwickeln Sie eine Klausel zur den Rechtsfolgen 
Höherer Gewalt (Force Majeure) aus Sicht des Anlagenbauers basierend auf 
einem Vergleich verschiedener internationaler Standardverträge wie z.B. 
ORGALIME, UNCITRAL, NEC, ICC, FIDIC, IChem. 
 
4.  
Stellen Sie die Relevanz des AGB-Rechtes (vorzugsweise allgemein, ggf. kon-
kretisiert auf Haftungsbegrenzungsklauseln) zwischen Unternehmen dar unter 
Berücksichtigung der Rechtsprechung und aktueller Initiativen. Formulieren Sie 
Ihre eigene These und vertreten Sie diese!  
 
5.  
Stellen Sie juristische und wirtschaftliche Folgen einer detaillierten Leistungs-
beschreibung einerseits und  einer funktionalen Leistungsbeschreibung ande-
rerseits dar.  
 
6.  
Entwickeln Sie eine Vertragsstrafregelung für Verzug, die nach deutschem 
Recht unter besonderer Berücksichtigung der Aufeinanderfolge mehrerer, auf-
einanderfolgender pönalisierter Termine wirksam und möglichst günstig für den 
Anlagenbauer ist! 
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7. 
Eine Klausel zur Rechtsmängelhaftung im Maschinen- und Anlagenbau lautet: 
"Should any process with regard to Equipment supplied by Seller and used in 
the Plant according to Seller's engineering and process design, infringe the 
rights of a third party,  Seller shall, to the exclusion of any further claims, at it’s 
option, either make available to Buyer the rights in question, or modify the 
Scope of Supply at its own cost so as to make it not infringing, or defend Buyer 
from such suit or action against Buyer for infringement of third party rights, al-
ways provided however, that 
Buyer shall has given Seller prompt and timely notice of any such suit or action; 
Buyer shall not settle or compromise any such suit or action without Seller’s 
prior written consent; 
The alleged infringement does not relate to and is not based on any modifica-
tions or expansions of the Plant made by Buyer." 
Erläutern Sie diese Klausel im Vergleich zur gesetzlichen Regelung des BGB! 
 
8. 
Analysieren Sie die für den Maschinen- und Anlagenbau relevante Rechtspre-
chung und Literaturmeinungen zur Beschaffenheitsgarantie nach §§ 443, 639 
BGB! 
 
9. 
Analysieren Sie relevante Rechtsprechung und Literaturmeinungen zu „Kardi-
nalspflichten“ und Möglichkeiten der Haftungsbegrenzung bei deren Verlet-
zung! 
 
10. 
Stellen Sie das aktuelle Forderungssicherungsgesetz vor und analysieren Sie 
dessen rechtliche und wirtschaftliche Auswirkungen auf/in Unternehmen! 
 
11. 
Analysieren Sie die Rechtsprechung des EuGH und des BGH und Literatur zu 
Aus- und Einbaukosten als Nacherfüllung bzw. generell im Rahmen der Man-
gelhaftung! Beziehen Sie Stellung zu den einzelnen Diskussionspunkten und 
formulieren Sie dafür prägnante Thesen! 
 
12. 
Ein weltweit agierender Ölkonzern (Ö) hat von Linde (L) einen Polymeranlagen-
komplex errichten lassen und betreibt diese seit Jahren mit hohem Profit. Nun 
möchte er verschiedene Verbesserungen ausführen und knüpft Kontakt zum 
Projektleiter (P) einer ortsansässigen Baufirma (B) und erkundigt sich bei ihm 
nach einer speziellen, hitzebeständigen Farbe, mit der er seine Fackel streichen 
will. Besagter Projektleiter preist eine Farbe an, die sich gerade im Sonderan-
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gebot befindet. Im Gegensatz zu anderen Produkten ist die Hitzebeständigkeit 
allerdings in den Herstellerunterlagen nicht ausdrücklich vermerkt. Der Projekt-
leiter versichert seinem skeptischen Vertragspartner, die Farbe sei dennoch 
geeignet. Dieser lässt sich schließlich überzeugen und kauft die empfohlene 
Farbe über B. Als die fachgerecht gestrichene Fackel  einige Monate in Betrieb 
ist, platzt die Farbe ab. Ö verlangt nun von B die Lieferung einer Farbe, die der 
besonderen Beanspruchung standhält. B weist das Begehren des Ö entschie-
den mit der Begründung zurück, er sei nicht für jede mündliche Äußerung aller 
seiner Angestellten verantwortlich. Ö möchte nun wissen, ob er den bezahlten 
Kaufpreis im Wege des Schadenersatzes zurückverlangen kann. 
Hat Ö einen Anspruch auf Schadenersatz? Nutzen Sie bei Beantwortung dieser 
Frage den juristischen Klausuraufbau und einschlägige Rechtsprechung und 
Literatur! 
Anmerkung: Es ist davon auszugehen, dass die Farbe bisher trotz fehlenden 
Vermerks in den Herstellerunterlagen tatsächlich hitzebeständig war. Allerdings 
hatte der Hersteller kürzlich die Zusammensetzung geändert. 
 
13. 
Was bedeutet „hold harmless“ im Recht von (1) England und Wales sowie (2) 
der USA und (3) im Deutschen Recht? Analysieren Sie dies anhand von Recht-
sprechung! 
 
14. 
Stellen Sie die INCOTERMS 2010 allgemein und (alle oder einige) konkrete 
Klauseln einprägsam vor! 
 

 

Lehrveranstaltung: Seminar Gesellschaftsrecht 
Dozent: PD Dr. Roth 

Zeit und Ort: Blockveranstaltung am Ende der Vorlesungszeit 
Art: Wahlpflichtveranstaltung im Modul WR-WF-1  
Beginn: Eine Vorbesprechung findet am 16.10.2014 um 

09:20 Uhr im GER/007 statt. 
Zielgruppe: 1. Fachsemester, Master-Studiengang Wirt- 
 schaftsrecht 
Vorkenntnisse: Grundkenntnisse im Steuerrecht sind hilfreich, 

aber nicht zwingende Voraussetzung. 
 
Inhalt: Die Seminarthemen werden in Abstimmung mit den Seminarteil-
nehmern zum allgemeinen Einkommensteuerrecht und Grundlagenthe-
men des Steuerrechts gestellt. 

Literatur: Literatur wird bei der Themenausgabe bekannt gegeben. 
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Regulierte Märkte in Energie, Umwelt, 
Technik und Verkehr  

(WR-WF-2) 

 
Lehrveranstaltung: Energierecht 

Dozent: Prof. Dr. Jochen Mohr 

Zeit und Ort: Dienstag,  13:00 – 14:30 Uhr, GER/037 

Art: Wahlpflichtveranstaltung im Modul WR-WF-2 

Beginn: 14. Oktober 2014 

Zielgruppe:  1. Fachsemester, Master-Studiengang Wirt-
schaftsrecht 

Vorkenntnisse: Grundkenntnisse des Vertragsrechts, Verwal-
tungs- und Verfassungsrechts sind wünschens-
wert. Dringend angeraten wird, parallel Vorle-
sungen zum Kartellrecht, zum Regulierungsver-
waltungsrecht und zum Telekommunikations-
recht zu belegen. 

 
Inhalt: Eine leistungsfähige Energieversorgung, beurteilt nach den Krite-
rien Sicherheit, Preiswürdigkeit und Umweltverträglichkeit, ist die unver-
zichtbare Voraussetzung für ein funktionsfähiges Gemeinwesen. Die lei-
tungsgebundenen Energien Elektrizität, Gas und Fernwärme sind tech-
nisch-wirtschaftlichen Besonderheiten für die Versorgungstätigkeit aus-
gesetzt, die einen speziellen Rechtsrahmen erforderlich machen. Die Vor-
lesung behandelt die wesentlichen Elemente des Energiewirtschafts-
rechts, das durch die Energierechtsreform 2011 grundlegend geändert 
worden ist. Im Mittelpunkt der Erörterung stehen einerseits die Rechts-
beziehungen der Energieversorgungsunternehmen untereinander sowie 
zu ihren Kunden und andererseits die umfangreiche staatliche Steuerung, 
die für den Netzbetrieb in der Elektrizitäts- und Gaswirtschaft erfolgt. 
Darüber hinaus werden weitere behördliche Aufsichtskompetenzen erör-
tert. Einen zusätzlichen Schwerpunkt bilden die spezifischen Fördersys-
teme für regenerative Energien und für die Kraft-Wärme-Kopplung in der 
Elektrizitätswirtschaft. Schließlich werden aktuelle Reformforderungen 
behandelt. 

Trotz der spezialrechtlichen Ausgestaltung des Energierechts bestehen 
zahlreiche Verbindungen zu grundlegenden zivil- und öffentlich-
rechtlichen Fragestellungen. Der besondere Reiz, zugleich aber die be-
sonderen Schwierigkeiten des Energierechts liegen darin, dass es sich 
um eine Rechtsmaterie in der Gemengelage von Zivilrecht und öffentli-
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chem Recht handelt. Dies stellt, in Verbindung mit den für das Verständ-
nis der Materie unverzichtbar zu erfassenden technisch-wirtschaftlichen 
Besonderheiten der Strom-, Gas- und Fernwärmeversorgung, besondere 
Anforderungen an die Befassung mit energierechtlichen Fragen. Die 
technisch-wirtschaftlichen Aspekte werden in dem erforderlichen Um-
fang in die Vorlesung mit einbezogen. 

Literatur: Büdenbender/Rosin, Energierechtsreform 2005, Band I, Ein-
führung-Normentexte-Materialien, 2005 etv-Verlag Essen; Säcker, Berli-
ner Kommentar zum Energierecht, 2 Bände, 2014. Den Teilnehmern 
steht neben einer detaillierten Vorlesungsgliederung ein umfangreiches 
Skript zur Vorlesung zur Verfügung, beides abrufbar über die Homepage 
des Lehrstuhls (das Skript nur mittels in der ersten Vorlesungsstunde be-
kannt gegebenen Zugangscodes).  

Die Teilnehmer benötigen für die Vorlesung zwingend die einschlägigen 
energierechtlichen Texte auf aktuellstem Stand, z. B. die Textsammlung 
„Energierecht“, dtv-Verlag, Stand 2013. 
 

 

Lehrveranstaltung: Telekommunikationsrecht 
Dozent: Prof. Dr. Jochen Mohr  

Zeit und Ort: Dienstag, 14:50 – 16:20 Uhr, GER/037 
Art: Wahlpflichtveranstaltung im Modul WR-WF-2 
Beginn: 14. Oktober 2014 
Zielgruppe: 1. Fachsemester, Master-Studiengang Wirt-

schaftsrecht 
Vorkenntnisse: Studierende, die die Veranstaltung zum Tele-

kommunikationsrecht besuchen, sollten parallel 
auch die Vorlesung zum Kartellrecht, zum Regu-
lierungsverwaltungsrecht und zum Energierecht 
belegen. 

 
Inhalt: Gegenstand der Veranstaltung ist die Regulierung des Telekom-
munikationssektors auf Grundlage des TKG. Nach einer Einführung in die 
ökonomischen Grundlagen von Telekommunikation sowie die historische 
Entwicklung des Telekommunikationssektors wird im ersten Teil der Vor-
lesung die Marktregulierung des Telekommunikationsgesetzes behan-
delt. Den Schwerpunkt bildet dabei die Regulierung von Unternehmen 
mit beträchtlicher Marktmacht. In einem zweiten Abschnitt wird auf die 
Grundzüge des regulierungsrechtlichen Rahmens für den Umgang mit 
knappen Ressourcen (Wegerechte, Frequenzen, Nummern) eingegangen 
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und es werden die Regelungen zum Kunden- sowie Datenschutz darge-
stellt. Den Abschluss bilden die institutionellen Regelungen zur Bundes-
netzagentur sowie der telekommunikationsrechtliche Rechtsschutz. 

Literatur: Neumann/Koch, Telekommunikationsrecht 2. Aufl. 2013; Küh-

ling/Schall/Biendl, Telekommunikationsrecht 2. Aufl. 2014; Säcker, Tele-
kommunikationsgesetz Kommentar 3. Aufl. 2013; Textsammlungen: 
Wichtige Gesetze für Wirtschaftsverwaltung und die Öffentliche Wirt-
schaft (NWB Verlag) oder Medienrecht (C.F. Müller Verlag) in der jeweils 
aktuellsten Auflage. 
 

 

Lehrveranstaltung: Kartellrecht – Allgemeines Kartellrecht 
Dozent: Prof. Dr. Jochen Mohr 

Zeit und Ort: Mittwoch,  09:20 – 10:50 Uhr,  GER/038 
Art: Wahlpflichtmodul im Schwerpunkt WR-WF-2 
Beginn: 15. Oktober 2014 
Zielgruppe: 1. Fachsemester, Master-Studiengang Wirt-

schaftsrecht 
Vorkenntnisse: Vertiefte Kenntnisse im Zivilrecht, insbesondere 

im Handels- und Gesellschaftsrecht, erforderlich. 
 
Inhalt: Die Veranstaltung behandelt die Grundlagen des deutschen und 
europäischen Kartellrechts („competition law“) bzgl. Marktverhaltens- 
und Marktstrukturkontrolle im nationalen und europäischen Rechtsrah-
men. 

Literatur: Glöckner, Kartellrecht - Recht gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen, 2011; Emmerich, Kartellrecht, 13. Aufl. 2014; Lettl, Kartellrecht, 
3. Aufl. 2013; Kommentare von Immenga/Mestmäcker, Langen/Bunte, 
Münchener Kommentar zum europäischen und deutschen Wettbewerbs-
recht. 

Sonstige Hinweise: Die Vorlesung schließt an die Veranstaltung „Ein-
führung Kartellrecht“ im Bachelor-Studiengang an. Fundierte Kenntnisse 
des Kartellrechts sind für den Schwerpunkbereich „Regulierte Märkte“ 
unerlässlich, da die wettbewerbsfördernde Regulierung der Netzinfra-
strukturen in wesentlichen Aussagen auf kartellrechtlichen Grundsätzen 
beruht. Im Sommersemester 2015 schließt sich eine Vertiefungsveran-
staltung an. 
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Lehrveranstaltung: Vertiefung Energierecht 

Dozent: Dr. Jörg Meinzenbach, LL.M. 

Zeit und Ort: Blockveranstaltung Ende des WS 2014/2015, 
konkreter Zeitpunkt und Ort wird noch bekannt-
gegeben 

Art: Wahlveranstaltung im Modul WR-WF-2 

Zielgruppe:  1. Fachsemester, Master-Studiengang Wirt-
schaftsrecht 

Vorkenntnisse: Grundkenntnisse des Energierechts 

 
Inhalt: Die Veranstaltung dient der Vertiefung im europäischen und deut-
schen Energierecht. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Re-
gulierung von Energieversorgungsnetzen, insbesondere der Netzentgelt-
kontrolle. Ausgehend von den europarechtlichen Vorgaben der verschie-
denen Energiebinnenmarktpakete werden die regulierungsspezifischen 
Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes und der konkretisierenden 
Rechtsverordnungen näher dargestellt. Insoweit werden sowohl materi-
elle als auch verfahrensrechtliche Aspekte behandelt und anhand von Fäl-
len erläutert. Im Vordergrund sollen dabei die Ausgestaltung und die be-
hördliche Durchsetzung der Netzentgeltkontrolle im Wege der Anreizre-
gulierung stehen, die im deutschen Energiesektor erstmals 2009 einge-
führt wurde und nunmehr Gegenstand einer umfassenden Evaluierung 
ist. Diskussionen zu weiteren regulatorischen Aspekten, insbesondere 
vor dem Hintergrund der aktuellen Energiewende (z.B. Offshore-
Netzausbau, Kapazitätsmärkte), sind willkommen und runden die Veran-
staltung ab. 

Literatur: Überblick: Säcker, Die wettbewerbsorientierte Anreizregulie-
rung von Netzwirtschaften, N&R 2009, 78; Lismann, Einführung in das 
Regulierungsrecht der Netzwirtschaften am Beispiel der energiewirt-
schaftsrechtlichen Anreizregulierungsverordnung, NVwZ 2014, 691; Ver-
tiefung: Meinzenbach, Kommentierung zu § 21a EnWG, in: Berliner 
Kommentar zum Energierecht, Band 1, 3. Aufl. 2014; Scholtka/Brucker, 
Entgeltregulierung der Energienetze : eine Bestandsaufnahme anhand 
der Rechtsprechung, 2013. 

Hinweis: Die Teilnehmer benötigen für die Vorlesung zwingend die ein-
schlägigen energierechtlichen Texte auf aktuellstem Stand, z.B. die Text-
sammlung „Energierecht“, dtv-Verlag, Stand 2013. 
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Lehrveranstaltung: Seminar „Was ist und wozu Regulierung?“ 

Dozent: Prof. Dr. Schulte 

Zeit und Ort: Blockveranstaltung 

Art:  Wahlpflichtveranstaltung im Modul WR-WF-2 
Regulierte Märkte 

Zielgruppe: 1. Fachsemester Master-Studiengang Wirt-
schaftsrecht 

Vorkenntnisse: Grundlagen des Regulierungsverwaltungsrechts 

 
Inhalt: siehe Aushang am Lehrstuhl 

Sonstige Hinweise: Die Vorbesprechung zum Seminar, in der auch die 
Themenvergabe erfolgt (vorherige Themenanmeldungen sind nicht mög-
lich; bei persönlicher Verhinderung bitte vertreten lassen!), findet am 
20.10.2014 um 12:00 Uhr im Raum GER/355 statt. 
 

 

 


